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1.1 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 

BODENWERT m²

Bodenrichtwert per 01.01.2023 1 750 €
Bodenwert, individuell am Stichtag 1 690 €
Bodenwert 875 603.750 €

Bodenwertanteil des Erbbaurechts, rund 255.000 €

Sachwert des Erbbaurechts €/m²

Wohn- und Nutzfläche, qm 1 230

Gesamtnutzungsdauer, Jahre 100% 80

Baualter, Jahre (fiktiv) -56% -45

Restnutzungsdauer, Jahre 44% 35

Herstellungskosten am Stichtag 4.851 € 1.115.646 €
Alterswertminderung -56% -2.716 € -624.762 €
Gebäudezeitwert 2.134 € 490.884 €
Bodenwertanteil des Erbbaurechts 1.109 € 255.000 €
Grundstückssachwert, vorläufig 3.243 € 745.884 €
Marktanpassung 10% 324 € 74.588 €
Grundstückssachwert, marktangepasst 3.567 € 820.472 €

Verfahrenswert, vorläufig rund 3.565 € 820.000 €
Wertbeeinflussende Besonderheiten -30 € -7.000 €
Verfahrenswert 3.535 € 813.000 €

Verkehrswert ZVG § 74a (5). ohne Abt. II, rund 3.522 € 810.000 €

Abt. II Barwert künftiger  Erbbauzinszahlungen

Abt. II, lfd. Nr. 1 536,86 € 28,8213 15.473,00 €
Abt. II, lfd. Nr. 5 413,12 € 28,8213 11.906,66 €
Abt. II, lfd. Nr. 7 340,52 € 28,8213 9.814,23 €
Abt. II, lfd. Nr. 8 72,60 € 28,8213 2.092,43 €
Abt. II, lfd. Nr. 9 233,90 € 28,8213 6.741,30 €
Abt. II, lfd. Nr. 10 309,00 € 28,8213 8.905,78 €
Summe 28,8213 54.933,40 €1.906,00 €  

Abb. 2  Zusammenfassung der Ergebnisse 
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Die Gemeinde Wittnau liegt ca. 7 km südlich von Freiburg in der Mitte des Hexentals. 

Wittnau hat 1.475 (2023) Einwohner. An das Gebiet der Gemeinde Wittnau grenzen die 

Gemeinden Merzhausen, Au, Horben, Bollschweil, Sölden und Ebringen. 

Die Gemeinde Wittnau hat mit den Gemeinden Merzhausen, Au, Horben und Sölden ei-

ne Verwaltungsgemeinschaft vereinbart.  

Wittnau hat die Ortsteile Wittnau und Biezighofen. Das Objekt liegt in Wittnau. 

3.1.3 Zentralität, Infrastruktur und Versorgung 

Die aktuelle und angestrebte Qualität und der Umfang der Versorgung der Bevölkerung 

mit Arbeitsplätzen, Gütern und Dienstleistungen ergeben sich aus der von der Landes-
planung abgeleiteten Regionalplanung. Die Zentralen Orte sichern die überörtliche Ver-

sorgung der Bevölkerung mit denjenigen Gütern und Dienstleistungen, die nicht an je-

dem Wohnort angeboten werden können. Dabei soll ein Zentraler Ort für die in seinem 

Umland wohnende Bevölkerung öffentliche und private Versorgungsangebote der jewei-

ligen Versorgungsstufe in größtmöglicher Vielfalt bereitstellen. Entsprechend der Art 

und Qualität der jeweils angebotenen Güter und Dienstleistungen und der Häufigkeit 

der Nachfrage werden unterschieden: Klein-, Unter-, Mittel- und Oberzentren. Orte oh-

ne eine zentralörtliche Funktion sind die Siedlungsbereiche und die Gemeinden mit Ei-

genentwicklung (RV Südlicher Oberrhein, 1995).  

Wittnau liegt in der Randzone um den Verdichtungsbereich von Freiburg und ist im Re-
gionalplan als Gemeinde mit Eigenentwicklung ausgewiesen. In der Gemeinde soll 

demnach keine über die eigene Siedlungstätigkeit hinausgehende Entwicklung stattfin-

den. 

Freiburg (7 km) ist in der Region Südlicher Oberrhein als Oberzentrum ausgewiesen. 

3.2 LAGE DES OBJEKTS IN WITTNAU 

Abb. 5  Lage des Objekts in Wittnau (blau markiert) 
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3.2.4 ÖPNV 

Öffentlicher-Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV): Die Stadt Freiburg und die benachbarten 

Landkreise Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald betreiben gemeinsam den 

Regionalen Verkehrsverbund Freiburg (RVF), ein Gebiet mit einheitlichem Angebot und 

Tarifstruktur. Wittnau ist über die Bus-Linie 7208 der Südbadenbus mit Freiburg und 

Bad Krozingen verbunden, die auf der Landesstraße L 122 von Freiburg nach Ehrenkir-

chen verkehrt. Der Bus verkehrt halbstündig. Nächste Haltestelle ist Wittnau, ca. 4 

Fußmin. entfernt. Die Fahrt bis Freiburg-Hbf. dauert ca. 27 Min. 

Züge des Regional- und Fernverkehrs verkehren ab Freiburg-Hauptbahnhof. 

3.2.5 Straßenverkehrsnetz  

Wittnau liegt an der Landesstraße L 122 (Freiburg - Kirchofen). 

Bundesstraße: Anschluss an die B 3 (Weil am Rhein - Hamburg) und B 31 (Breisach -

Lindau), Autobahnzubringer, Anschluss FR-Basler Straße, ca. 5,5 km 

Autobahn: Anschluss Nr. 62 Freiburg-Mitte und Nr. 63 Freiburg-Süd an die A 5 (Hatten-

bacher Dreieck - Weil am Rhein), jeweils ca. 11 km  

3.2.6 Flug- und Schiffsverkehr 

Flugplatz. Nächster Flugplatz ist Freiburg (ca. 11 km). 

Flughäfen. Nächster Flughafen ist der Euro-Airport Basel (ca. 75 km). 

Schiffsverkehr. Nächster Binnenhafen ist Breisach am Rhein (ca. 30 km). 
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Die obigen Verfahren führen zunächst nur zu einem vorläufigen Verfahrenswert eines 

standardisierten bzw. durchschnittlichen Bewertungsobjekts (Standardobjekt), denn 

dieser Wert lässt sich am ehesten mit den verfügbaren Marktdaten vergleichen und auf 

seine Angemessenheit hin prüfen.  

Dagegen muss der (individuelle) Verkehrswert auch alle wertrelevanten Abweichungen 

des Bewertungsobjekts erfassen. Diese „objektspezifischen Grundstücksmerkmale“ nach 
§ 8 (3) ImmoWertV werden in dem Abschnitt 7.6, Seite 35, berücksichtigt.  

 

5.2 GEWÄHLTE BEWERTUNGSMETHODE 

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Wohnhaus in Form eines einseitig an-

gebauten Einfamilienhauses (Doppelhaushälfte) auf einem Erbpachtgrundstück. 

Sofern geeignete Vergleichspreise zur Verfügung stehen, ist der Verkehrswert solcher 
Objekte vorrangig nach dem Vergleichswertverfahren zu ermitteln. Im vorliegenden Fall 

stand aber keine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen zur Verfügung. 

Grundstücke mit Ein- und Zweifamilienhäusern dienen üblicherweise der privaten 

Wohnnutzung. Ihr Verkehrswert wird daher gewöhnlich nach dem Ergebnis des Sach-

wertverfahrens beurteilt.  

Der Bodenwert wird nach dem Bodenrichtwertverfahren hergeleitet.  

5.3 BEWERTUNGSMODELL 

Die Gemeinde Wittnau und der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald haben kein Bewer-

tungsmodell für die Bewertung von vergleichbaren Objekten erstellt. Da das Bewer-

tungsobjekt in kurzer Distanz zu der Universitätsstadt Freiburg liegt, wird das Bewer-
tungsmodell des Gutachterausschusses der Stadt Freiburg für Objekte in den westli-

chen Randgemeinden von Freiburg angewandt, vgl. Ausführungen im Immobilienmarkt-

bericht 2023, S. 66 f. 

5.4 BODENWERT  

Kaufpreise von vergleichbaren Grundstücken waren nicht verfügbar, sodass der indivi-

duelle Bodenwert nicht nach dem Vergleichswertverfahren hergeleitet werden kann.  

Stattdessen wird dieser vom Bodenrichtwert (BRW) abgeleitet, der vom Gutachteraus-

schuß der Gemeinde für ein bestimmtes Gebiet (Bodenrichtwertzone) mit annähernd 

gleichen Grundstückseigenschaften alle zwei Jahre neu bestimmt wird. Dem BRW sollen 

besondere Grundstückseigenschaften wie Lage, Entwicklungs- und Erschließungszu-
stand, Nutzungsart, Maß der baulichen Nutzung usw. zugeordnet werden.  

Weil der BRW die Merkmale des Grundstücks der gesamten Bodenrichtwertzone abbil-

den soll, bezieht dieser sich daher auf ein durchschnittliches, also fiktives (gedachtes), 

Grundstück (Richtwertgrundstück).  

Der individuelle Bodenwert des Bewertungsobjekts wird nun dadurch ermittelt, in dem 

seine Eigenschaften mit dem des Richtwertgrundstücks verglichen werden. Weichen die 

wesentlichen Merkmale beider Grundstücke deutlich voneinander ab, werden die Un-

terschiede durch Zu- oder Abschläge ausgeglichen, um den individuellen Bodenwert zu 

erhalten.  
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5.5 SACHWERT 

5.5.1 Beschreibung des Verfahrens 

Die Ermittlung des Grundstückssachwertes ist in §§ 35 ff (ImmoWertV, 2021) geregelt. 

Im Sachwertverfahren werden die Gebäude nach dem Wert ihrer Bausubstanz beurteilt, 
das Ergebnis ist ein Gebäudesachwert. Gebäudesachwert und Bodenwert ergeben den 

Grundstückssachwert. Ausgangswerte für die Ermittlung des Gebäudesachwertes sind 

standardisierte Herstellungskosten von baulichen Anlagen, die sogenannten Normalher-

stellungskosten (NHK). Sie sind tabelliert in Euro pro Quadratmeter Bruttogrundfläche 

(€/m² BGF) auf Preisbasis des Jahres 2010 (NHK 2010). Diese Kosten sind Durchschnitts-

werte für das Bundesgebiet und jeweils nach Gebäudetypen und Ausstattungsstandards 

gegliedert. Die Herstellungskosten für bauliche und sonstige Außenanlagen werden in 

der Regel mit einem pauschalen Zuschlag berücksichtigt. Anschließend erfolgt eine An-

gleichung der Herstellungskosten an die aktuellen Baupreise. 

Der Wert der baulichen Anlagen nimmt mit zunehmendem Alter ab. Dies liegt an der 
Abnutzung durch ihren Gebrauch, an den Umwelteinflüssen, denen Gebäude ausgesetzt 

sind, und an der technischen und wirtschaftlichen Alterung, die durch die permanente 

Entwicklung auf dem Bau- und Immobiliensektor bedingt ist. Durch die Abnutzung und 

Alterung wird in zeitlichen Abständen ein gewisser Instandhaltungsaufwand erforder-

lich, um die wirtschaftliche Verwendung der Gebäude weiterhin sicherzustellen. Bei sa-

nierten und gut instandgehaltenen Objekten verlängert sich daher die Zeitspanne, in der 

sie noch wirtschaftlich genutzt werden können (Restnutzungsdauer). Im Falle umfang-

reicher Sanierungen und Modernisierungen kann somit ein jüngeres (fiktives) Baujahr 

geschätzt werden; umgekehrt trifft dies für Bauwerke zu, die nicht zeitgemäß instand-

gehalten sind. 

Das tatsächliche Alter der baulichen Anlagen ist daher bei der Wertermittlung von un-

tergeordneter Bedeutung. Wichtiger ist die erwähnte wirtschaftliche Restnutzungsdauer 

(RND). Während die Gesamtnutzungsdauer (GND) der theoretisch maximal mögliche 

Zeitraum ist, den eine Immobilie genutzt werden kann, gibt die RND die Zeitspanne an, 

in der die Bauwerke tatsächlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Die RND 

ergibt sich aus dem Mittelwert der geschätzten Baualter aller Bauteile eines Gebäudes.  

Das (fiktive) Baualter ergibt sich in der Regel aus dem Jahr des Wertermittlungsstichtags 

abzüglich des (ggf. fiktiven) Baujahres. Die Alterswertminderung eines Bauwerkes (Ab-

schreibung) wird aus dem Verhältnis des (fiktiven) Baualters zur GND linear ermittelt. 
Der Neuwert der Gebäude abzüglich der Alterswertminderung ergibt ihren aktuellen 

Zeitwert. Dieser Zeitwert und der Bodenwert ergeben zusammen den vorläufigen 

Grundstückssachwert. 

Doch nur in seltenen Fällen entspricht dieser Wert dem Verkehrswert. Vielmehr haben 

Marktuntersuchungen gezeigt, dass die Summe aus Bodenwert und dem Wert der Ge-

bäudesubstanz in der Regel nicht dem Verkehrswert entspricht. Daher ist der vorläufige 

Grundstückssachwert einer sogenannten Marktanpassung zu unterwerfen, in dem er 

durch Multiplikation mit einem Korrekturfaktor (Sachwertfaktor) zum Verkehrswert 

(Marktwert) verändert wird.  

Sachwertfaktoren sollen in der Regel von den Gutachterausschüssen aus dem Verhältnis 
der Grundstückssachwerte zu den jeweils tatsächlich erzielten Kaufpreisen der Bewer-

tungsobjekte abgeleitet werden. Allerdings sind nicht in jeder Region, für jede Gemeinde 

und für jede Immobilienart solche Korrekturfaktoren verfügbar. 
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5.5.2 Normalherstellungskosten nach Gebäudestandards  

Die nachfolgenden beiden Seiten geben die Gebäudestandards für Ein- und Zweifamili-

enhäuser nach Anlage 4 zu § 12 Absatz 5 Satz 3 (ImmoWertV, 2021) wieder. Sie sind 

nach fünf Qualitätsstandards differenziert: 

 

5.5.2.1 Gebäudestandards EFH/ZFH, Teil 1 

 

Abb. 10  Gebäudestandards EFH/ZFH, Teil 1 
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5.5.2.2 Gebäudestandards EFH/ZFH, Teil 2 

 

Abb. 11  Gebäudestandards EFH/ZFH, Teil 2 
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5.5.20 Berechnung des Sachwertes (Modell GAA FR) Volleigentum 

Bezeichnung Standard BGF m² BGF €/m² Betrag

Doppelhaushälfte 3,51 427,16 864 € 369.066 €
Besondere Bauteile vgl. Aufstellung 20.000 €
Herstellungskosten ohne Aussenanlagen 389.066 €
Zuschlag Außenanlagen 389.066 € 5% 19.453 €
Zuschlag Regionalfaktor 389.066 € 50% 194.533 €
Herstellungskosten mit Aussenanlagen und Regionalzuschlag 603.052 €
Preisveränderung Stand 1:  2024 Q 4 184,7

Baupreisindex (2010=100) Stand 2:  2010 Q 3 100,0

Quotient Stand 1/Stand 2 1,85 Zuschlag 85% 512.594 €
Herstellungskosten am Stichtag 1.115.646 €
Alterswertminderung linear Baualter/GND: -45 80 -56% -624.762 €
Gebäudezeitwert Anteil 45% 490.884 €
Bodenwert Anteil 55% + 603.750 €
Grundstückssachwert m² WF 230 100% 4.759 € 1.094.634 €
Marktanpassung m² WF 230 10% 476 € 109.463 €
Sachwert, marktangepasst m² WF 230 110% 5.235 € 1.204.097 €
Sachwert, marktangepasst, rd. m² WF 230 110% 5.217 € 1.200.000 €  

Abb. 14  Berechnung des Sachwertes (Modell GAA FR) Volleigentum 
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12 ANLAGEN 

12.1 HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ 

Sachverständigenbüro Dr. Christian Steinkamp 
Goethestraße 22, 79100 Freiburg/Breisgau, Telefon 0761/4001067, Telefax 0761/4001066, E-Mail: sv.steinkamp.biz 

Information 

zur Datenerhebung gemäß Artikel 14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bei der  
Beauftragung öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger durch ein Gericht 

1. Verantwortlicher in Sinne der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes ist 

Dr. Chr. Steinkamp. 

2. Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zweck der Erstellung einer Sachverständi-

genleistung aufgrund der Beauftragung durch ein Gericht. Rechtsgrundlage ist 

Art. 6 Absatz 1 Buchstabe c.) DSGVO i. V. m. § 407 Zivilprozessordnung (ZPO). 

Des Weiteren kann eine Vorlage des Gutachtens an die zuständige Bestellungs-

behörde, Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein, Freiburg, zu Zwe-

cken der aufsichtsrechtlichen Überprüfung meiner Sachkunde erfolgen. Rechts-

grundlage ist ebenfalls Art. 6 Absatz 1 Buchstabe c.) i. V. m. § 36 Gewerbe-
ordnung (GewO) und der Sachverständigenordnung. 

3. Zu diesem Zweck werden Titel, Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, Funktion, 

Berufe, Anschriften und Kommunikationsdaten der Prozeßbeteiligten einschließ-

lich der Prozeßvertreter aufgenommen und verwendet. Die Daten werden der 

Gerichtsakte entnommen, anlässlich von Ortsterminen erhoben oder im Rah-

men der Recherche ermittelt. 

4. In die Daten haben befugte Personen meines Sachverständigenbüros Einsicht. 

Die Sachverständigenleistung wird beim auftraggebenden Gericht eingereicht, 

das es den Prozeßbeteiligten zuleitet. Im Fall der Überprüfung der Sachkunde 

wird das Gutachten der zuständigen Bestellungsbehörde übermittelt, die die 
Sachverständigenleistung ggf. einem Fachausschuß zur weiteren Prüfung vor-

legt.  

5. Als öffentlich bestellter Sachverständiger unterliege ich einer Aufbewahrungs-

frist meiner Leistungen von 10 Jahren, die mit dem Schluß des Kalenderjahres, in 

dem die Sachverständigenleistung erbracht wurde, beginnt. Soweit nicht 

Rechtsstreitigkeiten eine Verlängerung der Aufbewahrungsfrist erfordern, wird 

die Sachverständigenleistung sodann unverzüglich vernichtet und die Daten ge-

löscht.  

6. Sie können von mir eine Bestätigung darüber verlangen, ob und welche perso-
nenbezogene Daten, die Sie betreffen, von mir verarbeitet werden. Sie können 

von mir die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung Ihrer bei uns 

personenbezogenen Daten verlangen. Unter den Voraussetzungen des Art. 17 

DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei mir gespeicherten bei mir personen-

bezogenen Daten verlangen.  

7. Bei datenschutzrechtlichen Beschwerden können Sie sich an die zuständige Auf-

sichtsbehörde, Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, 

Baden-Württemberg, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Telefon 0711 / 61 55 41 

– 0, E-Mail: poststelle.qlfdi.bwl.de, wenden. 
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12.3 BAUZEICHNUNGEN 

12.3.1 Grundriss Kellergeschoss 

Abb. 21  Grundriss Kellergeschoss 

12.3.2 Grundriss Erdgeschoss 

Abb. 22  Grundriss Erdgeschoss 
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12.3.3 Grundriss Dachgeschoss 

Abb. 23  Grundriss Dachgeschoss 

 

 

12.3.4 Schnitt 

 

Abb. 24  Schnitt 
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12.3.5 Ansicht  von Osten 

Abb. 25  Ansicht von Osten 

 

12.3.6 Ansicht von Süden 

Abb. 26  Ansicht von Süden 
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12.3.7 Ansicht von Norden 

Abb. 27  Ansicht von Norden 

 

12.3.8 Ansicht von Westen 

Abb. 28  Ansicht von Westen 
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12.4 FOTOS 

Abb. 29  Wohnlage: Stollenweg; Haus Nr. 7b (links), Blick nach Nordosten 

Abb. 30  Wohnlage: Stollenweg, Blick nach Südwesten 
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Abb. 31  FlSt. Nr. 733/1, Carport, Weg zum Wohnhaus 

Abb. 32  FlSt. Nr. 733/1, Carport, Weg zur Straße; Wohnhaus FlSt. Nr. 773/2 (rechts) 
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Abb. 33  FlSt. Nr. 773/1, Wohnhaus, Ansicht von Nordwesten 

Abb. 34  FlSt. Nr. 773/1, Wohnhaus, Ansicht von Südwesten 
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Abb. 35  FlSt. Nr. 773/1, Gartenansicht, Blick auf FlSt. 96 (Grünland) 

 

 

Abb. 36  FlSt. Nr. 773/1, Gartenansicht, Blick auf FlSt. 96 (Grünland) 
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Abb. 37  FlSt. Nr. 773/1, Wohnhaus, Ansicht von Nordosten (Hauseingang) 

Abb. 38  FlSt. Nr. 773/1, Wohnhaus, Ansicht von Südosten (Hauseingang) 
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Abb. 39  Wohnhaus, Ansicht von Norden, Hauseingang und Terrasse 

Abb. 40  Wohnhaus, Ansicht von Norden, Kellereingang und Garten 
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Abb. 41  Wohnhaus, Blick vom Hauseingang nach Südosten zur Straße 

Abb. 42  Wohnhaus, Blick vom Hauseingang nach Nordwesten zum Garten 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



SV-Büro Dr. Steinkamp Verkehrswertgutachten  84 

AG Freiburg, Az.: 791 K 78/24 24.03.2025|07:47:33  84|85 

 

Abb. 103  Kellerraum 

 

 

Abb. 104  Kellergeschoss. Heizungsraum, Hausanschlüsse 

 

 



 


